
Antrag von Vereinsmitglied B.W.: 

 

Hiermit stelle ich den Antrag, die Satzung des VfL Osnabrück in §3 zu ergänzen. 

 

Ergänzt werden soll der folgende (neue) Absatz 4: 

 

„4. Die Einführung einer passiven Mitgliedschaft ist in jeder Abteilung durch einen Beschluss 

der zuständigen Abteilungsversammlung möglich. Die Abteilungsversammlung legt die 

entsprechenden Beiträge für passive und aktive Mitglieder fest.  

 

Als passive Mitglieder sollen diejenigen Mitglieder gelten, die nicht aktiv Sport im VfL 

Osnabrück betreiben.“ 

 


